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Einführung

I. Gegenstand und Anlass der Untersuchung

„Zu erkennen, wann es eine Gelegenheit zu ergreifen gilt, ist dasWichtigste im Leben; aber
fast ebenso wichtig ist es, zu wissen, wann man auf einen Vorteil besser verzichtet“1.

Vorteile zu erkennen und Kooperationschancen zu nutzen ist insbesondere in der
Wirtschaft wichtig und die Grundlage einer erfolgreichen Teilnahme am Ge-
schäftsverkehr. Doch wenn das Streben nach dem eigenen Vorteil zur einzigen
Handlungsmaxime wird und damit zu Lasten der unternehmerischen Moral geht,
droht den anderen Marktteilnehmern und der freien Marktwirtschaft Gefahr. Ins-
besondere korruptives Verhalten ist geeignet, das freie Gleichgewicht der markt-
wirtschaftlichen Kräfte außer Balance zu bringen.

Der schillernde, allgegenwärtige Begriff der Korruption geht auf das lateinische
Wort corrumpere zurück, die lateinische Bezeichnung für den Sittenverfall, die
Verdorbenheit2. Korruption ist ein unüberschaubares Phänomen. Es betrifft alle
gesellschaftlichen Bereiche und macht vor keiner gesellschaftlichen Schicht oder
Staatsgrenze Halt. Die vorliegende Arbeit verzichtet allerdings – anders als die
meisten anderen wissenschaftlichen Arbeiten, die sich mit der Korruption ausein-
andersetzen – auf die mühsame und unbefriedigende Suche nach einer Definition
dieses Begriffs3. Der Zweck dieser Arbeit erfordert eine solche nicht, da der Ter-
minus Korruption nachstehend synonym für den der Bestechung und Bestechlichkeit
verwendet wird und diese Erscheinungsformen nach allen vertretenen Ansichten
zum Kernbereich des Korruptionsbegriffs zählen und unbestritten von ihm erfasst
sind4.

Von Bedeutung für die nachstehende Arbeit ist jedoch eine Präzision des Wesens
der Bestechung und Bestechlichkeit. Binding hat das „Unrechtsgeschäft“ der Par-
teien mit einem Kauf verglichen5. Volk hat diesen Gedanken später konkretisiert und
das Unrechtsgeschäft als einen „regelwidrigen Tausch von Vorteilen“, also den Kauf
einer Entscheidung, beschrieben6. Dabei wird ein Vorteil regelwidrig gegen eine

1 Diese Aussage wird Benjamin Disraeli zugeschrieben. Eine Angabe der Quelle ist nicht
möglich.

2 Kindhäuser, ZIS 2011, 461, 462.
3 Mit „der Suche nach dem heiligen Gral“ vergleicht sie Noack, Korruption, S. 14.
4 Dazu ausführlich Andoulakis, Korruptionsbekämpfung, S. 37 f.
5 Binding, Lehrbuch BT II 2, 716, 717.
6 Volk, Verhandlungen des 61. DJT, Band II/1, L 35, L 37 ff.; ders., GS Zipf, 419, 421 f.



Entscheidung getauscht7. Neben vertraglichen Regeln können unternehmensinterne
Vorschriften ebenso verletzt werden wie allgemeingültige Rechtsregeln8. Die Re-
gelwidrigkeit des Verhaltens kann sich demnach aus verschiedenen Rechtsquellen
ergeben. Die Beantwortung der Frage, welche Qualität eine Regel aufweisen muss,
damit ihre Verletzung eine Kriminalstrafe rechtfertigt, ist eine der schwierigsten
Aufgaben, die das moderne Korruptionsstrafrecht der Rechtswissenschaft aufgibt.
Die nachstehende Arbeit widmet sich ihr.

Besonderen Anlass dazu bietet die im November 2015 in Kraft getretene Er-
weiterung des Anwendungsbereichs des Tatbestandes der Bestechung und Be-
stechlichkeit im geschäftlichen Verkehr nach § 299 StGB. Die beiden neu einge-
fügtenVariantenverzichten – anders als der bereits zuvor bestehende Teil der Norm –
auf das Erfordernis einer Wettbewerbslage als Voraussetzung der Strafbarkeit.
Stattdessen stellen sie auf eine Pflichtverletzung gegenüber dem Unternehmen als
Gegenleistung für denVorteil ab9. Diese Erweiterung des Anwendungsbereichs dient
ausweislich der Begründung des Gesetzes der Umsetzung verschiedener supra- und
internationaler Vorgaben. Sie ist eine Reaktion auf eine langewährende Kritik an der
deutschen Rechtslage10, welche die Strafbarkeit wegen Korruption lange Zeit von
dem Vorliegen einer Wettbewerbslage abhängig gemacht hat. Seit der Erweiterung
des § 299 StGB sind auch korruptive Vereinbarungen außerhalb, das heißt insbe-
sondere im Vorfeld oder Nachgang einer wettbewerblichen Konkurrenzsituation,
strafrechtlich relevant. Ob die Sanktionierung dieser Fallgruppen angemessen ist,
wurde bereits im Jahr 2007 diskutiert und überwiegend abgelehnt11. Ein Referen-
tenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz aus dem
Jahr 201412 und der Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Korruption aus dem
Folgejahr13 haben die Diskussion zu neuem Leben erweckt14.

Die Erweiterung des Tatbestandes wird – damals wie heute – stark kritisiert15.
Bezweifelt wird nicht nur eine Konformität der Varianten mit dem verfassungs-

7 Pragal, Korruption, S. 138; ders., ZIS 2006, 63, 72.
8 Vgl. Volk, Verhandlungen des 61. DJT, Band II/1, L 35, 38 f.
9 BT-Drucks. 18/6389.
10 Siehe dazu Annex Germany to the Report from the Commission to the Council and the

European Parliament – EU-Anti-Corruption Report, Brüssel, 03.02.2014, COM (2014),
Annex, S. 6 f.
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rechtlichen Bestimmtheitsgebot16, sondern auch, dass ein kriminalpolitisches Be-
dürfnis für ihren Erlass bestand17. Systematische Ungereimtheiten18 und eine Ver-
letzung des Ultima-Ratio-Prinzips seien zu befürchten, heißt es19. Trotz dieser
schwerwiegenden Bedenken verdient die Neuregelung eine vorurteilsfreie Analyse.
Die nachstehende Arbeit hinterfragt daher objektiv und auf Grundlage einer syste-
matisch-teleologischen Bewertung, ob die Einführung der neuen Tatbestandsvari-
anten tatsächlich durchgreifenden verfassungsrechtlichen und systematischen Be-
denken begegnet. Sowohl die unionsrechtlichen Vorgaben als auch der historische
Kontext der Regelung werden dabei in vollem Umfang gewürdigt.

II. Gang der Untersuchung

Das erste Kapitel dieser Arbeit widmet sich allgemeinen Ausführungen zum
Inhalt der Neuregelung, ihrem Hintergrund und ihrer Bezeichnung. Darauf auf-
bauend befasst sich das zweite Kapitel mit der umstrittenen Frage, welchem
Schutzzweck die neu eingefügten Tatbestandsvarianten dienen. Auf eineDarstellung
der bisher vertretenen Ansicht folgt eine umfassende Analyse und Auslegung der
Regelung. Diese dient einer dogmatisch begründbaren Ermittlung des Schutz-
zwecks; wobei das Ergebnis am Ende des zweiten Kapitels ausführlich dargestellt
und bewertet wird.

Im darauf folgenden dritten Kapitel wird die Vereinbarkeit der Tatbestandsvari-
anten mit dem verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsgebot untersucht. Es werden
zunächst die Funktionskomponenten des Art. 103 Abs. 2 GG dargestellt und die
Regelung wird sodann an diesen gemessen. Im Anschluss soll ein Vorschlag zu einer
restriktiven Auslegung der Regelung unterbreitet werden. Dieser basiert inhaltlich
auf den Erkenntnissen des zweiten Kapitels und ist eng mit dem Schutzzweck der
Regelung verzahnt.

Anschließend wendet sich die Arbeit der Frage zu, ob ein kriminalpolitisches
Bedürfnis zur Erweiterung des § 299 StGB bestand. Überprüft werden soll, ob die
neu eingefügten Varianten – unter Berücksichtig der zuvor dargelegten, restriktiven
Auslegung – über einen eigenständigen, praxisrelevanten Anwendungsbereich
verfügen. Diese Analyse erfordert einen Vergleich mit inhaltlich ähnlichen Vor-
schriften. Ermittelt wird, ob jene Tatbestände kriminalpolitisch bedenkliche Straf-
barkeitslücken hinterlassen haben, die durch den Erlass der § 299 Abs. 1 Nr. 2 und
Abs. 2 Nr. 2 StGB geschlossen werden können.

16 Siehe dazu schon BRAK-Stellungnahme Nr. 2/2007, S. 10 f.
17 Schünemann, ZRP 2015, 68, 70.
18 Stanitzek, Criminal Compliance, S. 130 f.
19 Rönnau/Golombek, ZRP 2007, 193, 194; Schünemann spricht sogar von einem „straf-

rechtlichen ,Overkill‘, […] [der] nur in totalitären Staaten denkbar“ sei. Siehe ders., ZRP 68, 70.

Einführung 17

http://www.duncker-humblot.de



